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Betr.: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 zwecks Festlegung einer 
gemeinsamen Regelung für die vorübergehende Wiedereinführung von 
Kontrollen an den Binnengrenzen unter außergewöhnlichen Umständen (erste 
Lesung) 
- Annahme des Gesetzgebungsakts (GA + E) 
= Erklärung 

  

ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, DES RATES  

UND DER KOMMISSION 

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission begrüßen die Annahme der Verordnung 

zur Änderung des Schengener Grenzkodexes zwecks Festlegung gemeinsamer Regeln für die 

vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen unter außergewöhnlichen 

Umständen und die Annahme der Verordnung zur Einführung eines Evaluierungs- und Über-

wachungsmechanismus für die Überprüfung der Anwendung des Schengen-Besitzstands. 
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Sie glauben, dass mit diesen neuen Mechanismen der Forderung des Europäischen Rates in geeig-

neter Weise Rechnung getragen wird, der in seinen Schlussfolgerungen vom 24. Juni 2011 erklärt 

hatte, dass die Zusammenarbeit und das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten im Schengen-

Raum gestärkt und ein wirksames und zuverlässiges Überwachungs- und Bewertungssystem 

geschaffen werden müssten, um die Durchsetzung der gemeinsamen Vorschriften und die Stärkung, 

Anpassung und Ausweitung der Kriterien auf der Grundlage des Besitzstands der EU sicherzu-

stellen, wobei er erneut darauf hingewiesen hatte, dass die Außengrenzen Europas auf der Grund-

lage gemeinsamer Verantwortung, Solidarität und stärkerer Zusammenarbeit in der Praxis wirksam 

und einheitlich geschützt werden müssen. 

Sie geben an, dass diese Änderung des Schengener Grenzkodexes die Koordinierung und Zusam-

menarbeit auf Unionsebene einerseits durch die Festlegung von Kriterien für jegliche Art der Wie-

dereinführung von Grenzkontrollen durch die Mitgliedstaaten sowie andererseits durch die Schaf-

fung eines EU-basierten Mechanismus zur Reaktion auf wirklich kritische Situationen, in denen die 

Funktionsweise des Raumes insgesamt ohne interne Grenzkontrollen bedroht ist, verbessern wird.  

Sie betonen, dass es sich bei diesem neuen Evaluierungssystem um einen EU-gestützten Mecha-

nismus handelt, der sich auf alle Aspekte des Schengen-Besitzstands erstrecken und Experten der 

Mitgliedstaaten, der Kommission und der einschlägigen EU-Stellen einbeziehen wird. 

Sie gehen davon aus, dass zu etwaigen künftigen Vorschlägen der Kommission zur Änderung 

dieses Evaluierungssystems das Europäische Parlament gehört wird, so dass seinem Standpunkt vor 

der Annahme eines endgültigen Textes möglichst umfassend Rechnung getragen werden kann. 

 




